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Öffentliche Bekanntmachung
der unteren Wasserbehörde

des Landkreises Greiz

Informationen für Unternehmer von
Abwasseranlagen zur Durchführung
der Abwassereigenkontrolle sowie
zur Berichtserstattung für das Be-

richtsjahr 2005
nach der Thüringer Abwassereigen-

kontrollverordnung

§ 60 Absatz 1 Thüringer Wassergesetz
setzt die Bestimmungen des § 18 b Was-
ser-haushaltsgesetz um und verpflichtet
die Unternehmer von Abwasseranlagen
diese daraufhin zu überwachen, dass sie
ordnungsgemäß betrieben und unterhalten
werden sowie die Anforderungen an das
Einleiten von Abwasser nach § 7 a Was-
serhaushaltsgesetz (Stand der Technik)
und im Übrigen die allgemein anerkannten
Regeln der Technik einhalten.

Die Überwachung dieser vorgenannten
Anforderungen wird durch die Thüringer
Verordnung über die Eigenkontrolle
von Abwasseranlagen vom 23. August
2004 (GVBl. S. 721) (ThürAbwEKVO)
konkretisiert. Hiernach besteht die Ver-
pflichtung zur Eigenkontrolle von Abwas-
seranlagen und Abwassereinleitungen
sowie zur jährlichen Vorlage eines Eigen-
kontrollberichtes bei der Wasserbehörde.

Die ThürAbwEKVO richtet sich sowohl an
die Aufgabenträger der öffentlichen Ab-
wasserbeseitigung (Unternehmer öffentli-
cher Abwasseranlagen) als auch an die
Unternehmer gewerblicher/industrieller
Abwasseranlagen.

Die Unternehmer von Abwasseranla-
gen, die der pflichtgemäßen Abwasser-
eigenkontrolle nicht nachkommen und
für das Jahr 2005 bis zum 31.03.2006
keine oder keine vollständige Berichts-
erstattung an die zuständige Wasser-
behörde leisten, begehen gemäß § 9
ThürAbwEKVO eine Ordnungswidrig-
keit nach § 128 Absatz 1 Nr. 20 Thürin-
ger Wassergesetz, wobei diese mit einer
Gelbbuße bis zu fünfzigtausend Euro ge-
ahndet werden kann.

Um eine Ordnungswidrigkeit nach § 9
ThürAbwEKVO und die daraus folgen-
den ordnungsrechtlichen Konsequen-
zen zu vermeiden, werden die Unter-
nehmer von Abwasseranlagen erinnert,
der geforderten Eigenkontroll- und Be-
richtserstattung umfassend und fristge-
recht nachzukommen.

Für die Unternehmer von Abwasseranla-
gen hat das Thüringer Ministerium für
Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt
Informationsbriefe und Musterformulare
zur Abwassereigenkontrollberichterstat-
tung als Word-Dokumente auf der Home-
page des TMLNU unter

www.thueringen.de/de/tmlnu/themen/wass
er/content.htlm

Stichwort: Musterformulare Eigenkontroll-
bericht nach ThürAbwEKVO

zum download bereit gestellt.

Die Informationsbriefe und Musterformula-
re liegen auch bei der unteren Wasserbe-
hörde des Landkreises Greiz vor und kön-
nen zu den Sprechzeiten (Dienstag 9.00 –
12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr sowie
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 –
18.00 Uhr) in den Räumen dieser Behörde
Haus 2, Dr. – Scheube – Straße 6, Zim-
mer 201 und 206 eingesehen werden. Die
untere Wasserbehörde kann zu diesem
Zweck auch unter den Telefonnummern
03661/ 876 608 – 610 erreicht werden.

Greiz, 2006-02-28

Dr. Wonitzki
Amtsleiter
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Ladung

zur 1. Verbandsversammlung im Jahr
2006 des Zweckverbandes TAWEG

am Mittwoch, dem 08.03.2006 / 15.15
Uhr im Rathaus der Stadt Greiz – gro-
ßer Sitzungssaal

T a g e s o r d n u n g

Einleitender nicht öffentlicher Teil

Öffentlicher Teil

TOP 7 Beratung und Beschlussfassung
über die geänderte Haushaltssatzung und
den Wirtschaftsplan 2006

Nicht öffentlicher Teil

gez.
Dr. Hemmann
Verbandsvorsitzender


